
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/7/13 3Ob550/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1994

Norm

ABGB §1002

ABGB §1016

Rechtssatz

Die Innenvollmacht ist auf p4ichtgemäße Geschäfte des Bevollmächtigten beschränkt. Der auf die Angaben den

angeblich Bevollmächtigten vertrauende Dritte ist bei einer Innenvollmacht bei Vollmachtsüberschreitungen weiter

geschützt noch schutzwürdig.
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